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Die
Taufkirchner Antn
moant:

Die  Tonnagesteuer  kommt !

D ie  Ze i t  i s t  gokomnton.  d ln  Gür rc l  onger  zu  schna l len .  Ab so-
fo r t  w i rd  nach Gt 'u ich t  bcsreucr t .  D ies  is t  kc in  \ \ ' i dc rspruch
zur geu'ohnten lJcsteuerung nar:h dt:r Leislungslt ihigkeit.
\Ver  v ie l  zu  essen ha t .  zah l t  v ie l  S tcur t rn .  D ie  Bemessuncs-
grundlage beträgl 1,t l  l , fcnnige pro T'onne für jedt,n l iag
des Kalenderjahrs. [ : in t l0 kg schrverer Sreucrpfl icht iger
zah l t  be i  e inem Steuersa tz  von 50" /L  0 ,27  D\ l  S teuern  im
, lahr ,  e in  Auto  3 .29  D\1  und e in  I l ro t  0 ,03  p l i ' nn ige .

Fa lsch  vers tanden? Gi l t  \ ' o ro rs r  nur  fü r  I leeder?  Nun ia .  i r -
gendrvo  muß man an{angen.

Der zuständige Finanzbeamte kann sich seir der \rerabschie-
dung dcs Seeschiffahrtsanpassun€isgesetzes {mit dem in er-
s te r  L in ic  n ichr  d ie  See,  sondcrn  d ie  S teucrn  an  d ie  Bedür fn is -
se dcr Schiffahrt angepaßt u'urden) jedenl 'al ls zurücklehnen:
I lat er bisher den ( les' inn einer Rt 'ederei nach den bisweilen
komplizierten ertragsreuerl ichen Vorschrif ien nachvollzie-
hen müssen, kann er dar,on ausgehen, daß 2.ts. für ein Schiff
m i t  15  000 Net to ronnen e in  s te l .s  g le ichb lc ibe  nder  Gen, inn  in
I löhe von exakt 67 3,12,50 I)I1 pro Jahr erzielr u' i rd. l)aran

änder t  s ich  in  den nächs tcn  zehn Jahren
muß sich dcr I iccder zum Sti l lhalten verpfl i r
nc  S teuervcrc in fachung.  .  .

\ \ :ä re  da  nur  n i r :h1  d ie  Lohnst t ruer  der  Mat r r
t ig r : r ' l ' c i i  da ion  b l t : ib t  nun an  Bord  und c r l
chc Sr:hif l .sgeuir:ht.  Spaf3 beiseite, 40 % der
n ic l r t  mchr  an  dcn  l . - i skus ,  sondern  an  den
Der Rccder rvird nicht lanpJc zögern, dieses
nchmen. galt  doch dir:  l -ohnsteuer bisher dr
und dcren I i inbchalt als Unterschlagung.

Gleichrvohl wi l l  al lcs gut überlegt sein, unc
kommt  Bedenkze i t ,  ob  er  zur  Tonnagesteur
das ,  u 'as  ihm da angeboten  w i rd  und doc l
kl ingt, rvahr sein kann. Drei Jahre Bedenkze
rvegs zuviel:  er braucht die ZeiL, denn er wirc
auf Anhieb fassen können. lVährend die
streicht, muß er sich damit abfinden, daß r
aus seinem Schiffsbetr ieb seine anderen :
I l inkünfte mindern.

. .  .  eines schrinen lv{ i t twoch vormittags im 2l
n er Ab geord netr-- nh ochh auses :

-Die Wette hast Du gewonnen, mein Lieber
mi t  der  Bes teuerung der  Apotheker  nach i l
-  das schafist Du nicht. '

. . \ \ ' a r t ' s  ab !1"

Dr. Johanna Hey, Köln

Die rückwirkende Abschaffung der Sonder-
abschreibungen auf Schiffsbeteiligungen
Wider steuer l iche Planungssicherhei t :  Anmerkungen zum Beschluß des Zweiten
des BVerfG vom 3. 12. 1997 - 2 BvR BB2/97'

Mit Bcschluf j  vom iJ 12. 1997 - 2 BvR BBZ/97 har das
BVerfG über dir '  \ 'erfassungsmäßigkeir der rückwir-
kenden Abschaffung dcr Sonderabschreibungen aul
Handelsschiffc, Schiffc, die der Seefischerei dienen.
und l-uft fahrzeuge durch das JSIG 1997 entschieden.
Die bercits 1965 z.ur Erhaltung Deutschlands als Werf-
tenstandort eingeführten Subventionstatbestände wa-
ren  noch 1993 durch  das  StandOG b is  zum f .  i .2000
verlängert worden. Am 25. 4. 799(> beschloß die Bun-
desregierung neben einem Bündcl anderer steuerl icher
Maßnahmen die Streichung der Abschreibungsbegün-
st igung. Ais Stichtag lr ,ar zunächst der 30. 4. 1996 vor-
gesehen; um die sog. , ,1'orschlußverträge" von der steu-
erl ichen Förderung auszuschl ießen, kam es zu einer
Vorverlagerung auf den 25. 4. 1996. Das BVerfG hat
diese Praxis akzeptiert.  Der Richterspruch gibt einer-
seits Hoffnung auf einc Aufgabe der im Schrif t tum seit
langem auf das heft igstc bekämpften Veranlagungszeit-
raumsrechtsprechung. Andererscits entwertet er das
geltende Gesctz als Planungsgrundlage.

l .  Die Abschaffung der Sonderabschreibung
für Handelsschiffe und Luftfahrzeuge

Mit I leschluf l  vom lJ. 12. 1997 - 2l lvl l  882/97 hat das Bundes-
verfassungsgericht übcr die rückwirkende Abschaffung der
Sonderabschreibung auf l landelsschiffc, Schiffc, die der Sr:e-
f ischerei dienen, und l .uf i fahrzeuqr: (S 82 | ESTDV i. \ ' .  mit

S  5 i  A b s .  1  N r . 2 l l u c h s t .  r l ' E S t G )  d u r c h  d a s ,
se t t  ' r997 bc fundenr .  D iese  bere i ts  19652
Deutschlands als Werftenstandort eingeführt
tatbestände waren noch im Jahre 1993 durc
bis zum i.  1. 2000 verlängert worden. Als Ste
erfreuen sich Schiffsbeteiligungen seit lang
l iebtheit.  Als indirekte Subvention der deutsc
industr ie erwies sich die Sonderabschreibu
bald als wenig elfizient. Ein Großteil des S
mens wanderte nach Fernost ab, denn der Ab
bestand war nicht auf die Beteiligung an Scl
Produktion beschränkt worden. Das Werften
daher nicht nachhalt ig verhindert werden. I
der Gesetzgeber auf Init iat ive der Bunde:
1.996 tätig. Die Bundesregierung beschloß z
rem -Programm für mehr Wachstum und
am 25.4 .  1996 neben e inem Bünde l  ander
Maßnahmen die Streichung der Abschreibun,
für Schiffe und Fluszeuse*. Für eine Reihe d

*  BB 1998, 1454 (Ls in d iosem Hef l ) ,  DÖV 1998,
377 ff. m. Anm. Th. Stapperfend.

1 Gesetz vom 20.  72.  1996. BGBI.  I .  2049.
2  S rAndG 1964  vom 16 .77 .1964 .  BGBI .  t .  885 .
l J  Gese t z  vom 13 .  9 .  1993 ,  I lGB l .  I ,  1569 .
4 -l'rogramm für mehr Wachstum und Beschäfti

1996, I lundcsministcr ium für  Wir tschaf t ,  Dok.
allgemeinerr: Ankündigung, Steuervergünstigur
w,ar schon in c incm am 30.  1.  1996 beschlossene
t ionsprogramm für  Invest i t ionen und Arbci tsplä
l i t ischc Umschau Nr.  35/96 vom 5.2.  1996, S.  E
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rvarcn  konkro te  Daten  angegebcn.  D ic  S t re ichung der  Son-
derabschrcibungen nach S 82 f I iStDV rvurde für , , , \ul trägc
nach dem 30.  4 .  1996 'angekünd ig t .  Dc ' r  l l cg ie rungsbesch lu l3
mündete  sch l ie f j l i ch  in  den am \1  .6 .  1996 in  den Bundestag
eingebrachten Entwurf eines Jahressteuerg(lsetzes L997:' .
Obwohl dieser f intwurf zunächst vorgesehtln hatte, die Son-
derabschre ibungen au f  vor  dem 1 .5 .  1996 abgesch lossene
SchiffsbauverLrage zu beschränken, wurde spätcr im Finanz-
ausschuß sogar eine Vorverlagerung auf dcn 1. 1. 1996 dis-
kutiert,  bis man sich auf Empfehlung des Bundt-.sf inanzmini-
s te rs  au f  den 25 .  1 .1996 e in ig te .  D ie  F t j rderung g i l t  demnach
nur noch für Kauf- oder Bauverträge, die t 'or dcm 25.4. ab'
geschlossen wurden. ln dieser Form wurde die Gesetzesän-
derung mit dem Jahressteuergesetz 1997 am 7.11. 1996
vom Bundestag  besch lossen und am 20.  '12 .1996 im Bundes-
gesetzblatt verkündet. Nun war die Vorverlagcrung des
Stichtags auf den 25. 4.1996 nicht ohne Grund erlblgt.  Durch
den Regierungsbeschluß vom 25. 1. 1996 aufgeschreckt rvar
in  den fün f  Tagen zwischen dem 25.4 .  und dem 30. '1 .  e inc
V ie lzah l  neuer  Sch i f fsbauver t räge abgesch lossen ' "vorden.
Mit der Rückverlagerung des Stichtags srl l l ten diese ., ' l 'or-
schlußverträge' von der steur:r l ichen Fi ircl t l rung ausgL'-
schlossen werden.

l l .  Der Beschluß des Bundesverfassungs-
gerichts vom 3. 12. 1997

Das I lundesverfassungsgericht hat dit tsc gostl tzgebrlr ist 'ht:
Prax is  akzept ie r t .  I i s  vermochte  au f '  d ie  Vcr f l t ssungsbc-
schrverde einer I letei l igungsgesellschaft,  die irn !  crtraut- 'n
au f  d ie  Änkünd igung der  Reg ierung vom 25. '1 .  

. l  
996  n t . r t :h

am .10 .4 .  1996 e in r :n  Sch i f fsbauvcr t rag  übr : r  ca .  50  \ l io .
D\1  abgesch lossen ha t te ,  e inen Vers lo f3  gcgcn das  I le r lh ts -
s taa tspr inz ip  und d ie  h ie raus  abzu le i tendr :n  Gebotc  dcr
Rechtss icherhe i t  und des  Ver t rauensschutz t ' s  n ich t  zu  t l rken-
nen.  Der  R ich terspruch,  der  übr igens  in  b t r rvühr te r  Trad i -
t ion6  mi t  e iner  Gegenst imme erg ing ,  i s t  in  z rve ie r le i  l l i ns i t :h t
bemerkensw'ert.  Er gibt einerseits I Ioffnung aul 'einc .\ufgabe
der im Schrif t tum seit Iangem auf das he ft igste ttngefeindeten
Veranlagungszeitraumsrechtsprechung. . ' \ndercrseits ver-

schre ib t  e r  s ich  in  e inem b isher  n ich t  dagt t rv r :scn t 'n  \ laß , '
den Fiskal intcressen des Staates und entrvertt : t  das gt l l tende

Cesetz als Planungsgrundlage. lVie läßt si t :h die [ ]ntschei-
dung vor  dem I l in tc rg rund der  b isher igen l lech tsprc r :hung
vers tehen?

1. Feststel lung des Vergangenheitsbezuges

Jeder Übergang von neuem zu altem Recht fbrdert die Uber-
gangsgerechtigkeit hr- 'raust, dcnn jedes ncut '  Gesetz tr i f f t  auf

eine Vergangenheit,  fordert von dt- 'm Normadressatt:n eine
Umstei lung seines Verhaltens. Dahttr ist grundsätzl ich jede

Grrse tzesänderung und n ich t  nur  d ie  Norm,  der  man d i t :  E in -
rvirkung auf die Vergangenheit bercits durch ihre .\usgestal-
tung auf den r, ' rstr:n Bl ir :k ansieht, im I l inbl ick auf das Br:dürf-

nis dcr Normadresszrtt tn nach Rechtssicht.rheit  zu untersu-
c h e n .

a) Die formal typisierende Rückwirkungsrecht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts

(1) Die Unterscheidung zwischen echter und unechter
Ruckwirkung

I Jerc i ts  t i t ih  ha t  s ich  in  d t tn 'Entsche idungcn des  l lund t ' svcr -
lbssungsgerir:hts die Unterscheidung zwisr:htrn qrundsrit : l i t 'h

un :uk iss iqer , ,e t :h te r "  l lückrv i rkung,  in  d t l r ' l ' r ' rm in t t log ic  des

Zrveiten Senats ., I lüt:khcwirkung von Rer:htsfolgt- 'n"", utrd der
qrundsätzl ich :t tkissiqen -uner;hten" l lüt:krvirkung l , , tatbe-
I tand l i chc  I tückanknüp lung ' )  h t : rauskr is ta l l i s i c r t " .  t : th t
r i icku' irkenrl ist ( f  in (;es€'tz, rvonn rts nat:htr: igl ich l indrrrnd

in abgewickelte der Vcrgangenheit angehiirr lndtl  Tatbestän-
dr: eint{rci f tr{ '  bzw. , ,wenn dt 'r  l }cginn dcs zrt i t l ichen r\nrven-

dungsbereichs norntat iv auf cincn Zeitpunkt [ t :stgclegt ist,

dcr vor dem Zoitpunkt l iegt, zu dt:m die Norm rechtl ich exi-

s ten t ,  d .h .  gü l t ig  geworden is t " r  |  (Rür :kbcwi rkung von

l lechtsfolgen). lvirkt das Gesetz hingcgttn auf gegenwärt ige,

noch nicht abgest:hlossenc Sat;hvttrhalte und Rechtsbezie-
hungen für die Zukunft ein und ontwertt)t  damit zugleich

die betroffene Rechtsposit ion nachträgl ich, so nimmt das Ge-

richt ledigl ich .,  unechte Rückrvirkung" oder . , tatbcstandliche
Rückanknüpfung" an.

Zu dem grundsätzl ichen Verbot echter Rückrvirkung (Rück-

bewirkung von Rechtsfolgen) hat das Vcrfassungsgericht im

Laufe der Zeit eine n - offenen - Ausnahmekatalog entwickelt '

Danach darf ein Gesetz auch in abgeschlosstlnL' Tatbestände

eingreifen,

(1 )  rvenn der  Bet ro {Tcne schon in  dem Ze i tpunk t '  au f  den d ie

I lückrvirkung bezogen wird, nit ;ht mehr mit dr:m lrortbestand

der  Rege lung rechnen konnte ,

(2 )  wenn d ie  Rechts lage so  unk la r  und ver rv t l r ren  rvar ,  daß e i -

ne  K lä run{ :  envar te t  werdcn mußtc ,

i  l l l - - l ) rucks.  13/ '1S39 r 'om 11.  ( ) .  l9( . ) ( ) .
t )  Sondor\ 'oton l lnden s ich tm.\r tsr :h lu l l  an l t i l r in  1 'ünl  s ' r l i tcre [ ]nt-

schr l ic lungen zur Rüt:kwtrkung. \q l  l lVr l r iCI :  |  1.  9 ' l  lSculTert) ;
I lV r r r l I i I :  32 .  I 2 ( )  t l l upp - r ' .  l l r L i r t n t t ' k  l ;  l l V l r l ( l l ' l  : 17 '  ' 115  1v .

Sr:h labrondor lT) ;  I lVcr f ( i  t :  - lS.  2.1 {  s t l inbr-rger l :  l } \ ' r ' r f ( iF 7 ?.  27 6
(S t0 i nbo rgc r ) .

I  I l .  t ler :oq,  in;  fh.  \ laun7/( i .  I )L i r ig,  ( i rundgcsctz.  Komlnentar '
1 (196 . . \ r l  20  I I . , \ bschn .  I ' l l  I t z .  i 0 .  Das  I ' r ob l t 'm  i n ! e r t ompo ra le r
( ieselzgebung ist  Gcgenstand r l incr  grol3 ln . \nzi th l  a l lgemeincr
. \ bhand lungcn ,  vg l .  e twa  d i r l  \ l r - r nog raph ion  von  J . . ) l a i nka , \ ' e r '
l rau(- 'nsschutz im i i lTent l ichen l lccht ,  [ ) iss.  IJonn 1963; E- G- I !e i -

der ic  h,  Lber gangsvorschr i f tcn in dt ' r  neuoron ( les( ' tzgebungspra-

x is.  Studien zur Formt-vpik und ver iassungsrer:ht l ichen Problema-
t ik  von Üb,: rgangsuorschr i f t tn.  Diss.  I lc idcibr ' rg 7967 . \1.

K l t rJJrnann. Zul i iss igkei t  und Li rct tz t rn von nat :htr r ig l ichen I i in  gr i f -

fon des Cesr ' . tzgebers in laufendc \ ' { ' r t räge.  1970 J.  [Jurmeister .
Vortraucnsschutz im Rechtsstaar 2 Bd. ] 'e i l  l :  Dio vorfassungsdog-

mat ischen ( i rundlagcn und ( i renzcn bürger l ichen Disposi t ions-
schulzes bci  indert rng dcs Sta;r tshandelns.  I Iabi l .  Köln 197{:  B '

Pieroth.  l lü t :krv i rkung und Üborgangsrecht .  \ 'cr f 'assungsrecht l i -
r : i re \ laßstäbrt  lür  intcr tcmpor i r le ( ieselzgebung'  t labi l .  Ber l in

I  9 lJ 1 :  B.  l l  eber-Dür ler ,  !  er t raur- 'nsst 'hutz im i ) f fent l ichen Recht.

l labi l .  I laseLf  rankfur t  a. !1.  I9 lJ3:  .11.  . ' lsc/rke.  Ubrrgangsregelun-
gen als vcr fassungsrecht l iches Problem, I iuropäische l {ochschul-

schr i f tcn Reihc I l  Bd.  598.  19S7:.St .  . \ luckel .  Kr i ter icn dcs verfas-

sungsrccht l i t :hcn Vertrauensschutzes bei  Ccsetzesänderungen'
D i ss .  Be r l i n  1989 .  Spez ie l l  zum S tcuo r r c t ' h t  vg l . :  F  K le i n 'Zu las '

s igkei t  der I lückwirkung von Steruergesetzen,  Inst i tut  l r inanzen

und Steu,- ' . t t .  I lc f t  19.  1952: ders. .  Stu\ \ '  l (15-1.  Sp l  f I ;  der 's ,

ÖZ l i iR .  Band  XV  (1965 ) ,  S .  25  lT . ;  , 1 . ' 7 ' h .  \ oge l .  Das  P rob lem de r

versr :härfendc'n Rückiv i rkung im Stt 'uerrecht ,  Diss.  I le ideiberg
195.1: . { .  Schlensker,  Dic Rückw' i rkung von Steucrgcsetzen,  Diss

Kiel  195fr ;  J .  I l ioport los-Stranqas.  Rückrv i rkung und Sofbrnr i r -

kung von Gcsotzcn -  Einc '  verärssungsrct :ht l i t :he Lntersuchung
unter Bcrücksicht igung dcs deutscht ln und gr iechischen Steuer-

rochts.  [ ) iss.  I ]aden-Baden 19S6; / .1.  l lahn.  Zur Rückrv i rkung
Von Steurt rgest) tzcn -  Zugloich oine Kr i t ik  arn Beschluß des Bun-

dcsvorfassungsger ichts vr tm l '1 .5.  
' l9S(r .  

Inst i tut  l ; inanzt :n und

Steucrn.  I Iet l  269,  1 '987:  P.  l loa.s,  \ ' r l r t raui lnsscl tutz im Steuer-

r c r : h t .  D i ss .  S i i a rb rücken  19 I J3 :  -S t .  l l  e i nhe ime r .S lou t l r l i chc  Rück -

rv i rkung -  r t in umfasst- 'ndcs Prr lb lcnt :  l l r ls tandsaulnahme und

\ouansa t z ,  D i ss .  . \ ugsbu rg  191 )1 .
: l  S r : i r  I lVc r i ( i . 22 .3 .  1983 ,  I lVc r t l l l i  f i 3 . 3 -13 .353 ;  wo i t c rge füh r r  i n

BVc r fG .  l - 1 . 3 .  1986 .  I lV r : r f ( i t j  72 ,200 '  2 ' l l  l ' .  D i e  l i i n l üh rung  de r

ncucn' l ' r ' rnt inologir :  brachto jodoch inhal t l i r :h kc ino l i rneuerung'
vql .  { r twa K.  l?nel . . lZ 19lJ l l .  S3: i .  S: i7 l . :  { 'b()nso IJ.  Pieroth-  JZ

1990. 2S0 f . ,  dr , ' r  von c incr  bkt l . lcn . ,L ' tnct ikr l t t icrung" spr ichl .
, l  So i t  l l \ i { r r lG .  31 .  5 .  1960 ,  l lVc r t l i t r  I  l .  139 .  l - 15 :  p raz - i s i c r t  i t i

l l Ve r lC .  19 .  12 .  1961 .  t ] \ ' c r l ( i L  l : l '  ? ( ,  l '  270  1 ' .
I t )  I ) e r  E r s t t ' S t ' n a t  h a t  c l i o  i n  l l V c r l ( i , . i 1 . ; .  1 9 6 9 '  B V o r l I i E  1 1 .  1 3 9 '

1 -15  r ' nnv i ck r t l t o  1 ' e rm ino log i r )  ko l l s t i l n t  b l i bcha l t en ,  ! g l ' ' I u s

nou { } r0 r  Z r . i t  t ßv ; r  l l Vo r l ' ( i .  15 .  l 0  l ( ) ( ) ( } ,  l } \ ' e r l l i l : 95 ,6 -1 .  ! t 6 .

I  I  l lYr . r l l i .  32.  3.  1983. I l \ i ' r l { i l :  ( , : } .  : l -+:} .  l l5 l l :  I lVcr l I i '  l '1 .  5.  19Sf ' } '

I l V r : r l l l l ' l  7  2 . ' !OO.  24  1 .
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(3) wenn das neue Gesetz der Behebung einer verfassungs-
widrigen Situation dient, auf deren Fortbestand nicht ver-
traut werden durfte,

(4) wenn zwingende Gründe des gemeinen Wohls dies er{br-
dern  und

(5) nach dem sog. Bagatel lvorbehalt l2, wenn die Andorung
insgesamt nicht ins Gewicht läl l t .

Fäl le der unechten Rückwirkung (tatbestandlichen Rückan-
knüpfung) prüft das Gericht vorrangig an dem Maßstab der

.mit der Verwirkl ichung des (Steuer)tatbestandes ins Werk
gesetzten Grundrechte'13. Al lerdings hat das Gericht bisher
nur in einigen wenigen, kaum verallgemeinerungsfähigen
Fällen eine unechte Rückwirkung für unzulässig gehaltenra.
Hauptursache des Versagens rechtsstaatl icher und grund-
rechtl icher Schutznormen in den Fäl len der unechten Rück-
wirkung ist eine Schief lage der Abwägungsperspektive. Wäh-
rend das Bundesverfassungsgericht das individuel le Be-
standsinteresse gegen das generel le Anderungsinteresse
des Gesetzgebers abwägt, wobei letzteres grundsätzl ich
überwiegl, setzt sich in der Rechtswissenschaft allmählich
die Erkenntnis durch, daß die gebotene Berücksichtigung
der betroffenen Grundrechtsposit ionen und Bestandsintercs-
sen nicht über das Ob, sondern ledigl ich über das Wie der Ge-
setzesänderung entscheiden kann' ' .  Die Abwägung darf also
nicht auf die Frage reduziert werden, ob der Gesetzgeber
grundsätzl ich zur Anderung einer Regelung berechtigt ist,
sondern muß lauten, Gibt es ein berechtigles, das Vertrauen
der Betroffenen überwindendes Interesse an einer Einbezic'-
hung auch von Alt ldl len?

(2) Die Abgeschlossenheit des Tatbestandes in der bisheri-
gen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

Da das Verfassungsgericht aber bisher von seiner starren Ab-
wägungsperspektive nicht abgerückt ist und die Einordnung
der Rück*' irkung stets präjudiziel le Wirkung für die Beurtei-
lung ihrer Zulässigkeit entfaltet.  ist die;{ögeschlossenheit des
Tatbestandes zum zentralen Dreh- und Angelpunkt für den
Vertrauensschutz geworden. Das Gericht knüpft hierbei re-
gelmäßig an den jeweiligen gesetzlichen Tatbestand an und
nicht an die diesem zugrundeliegenden leäenssachuerhalte.
Selbst wenn der Betroffene al les seinerseits zur Tatbestands-
verwirkl ichung Erforderl iche getan hat, der Eintr i t t  der
Rechtsfolge aber noch aussteht, ist daher nach ständiger
Rechtsprechung ledigl ich von unechter Rückwirkung auszu-
gehen ' " .

Eine speziell steuerrechtliche Modifikation erldhrt diese
Rechtsprechung auf dem Gebiet des Steuerrechts durch die
sog. Veranlagungszeitraumsrechtsprechung, wonach Verän-
derungen im Veranlagungszeitraum grundsätzlich nur als
unechte Rückwirkung eingestuft werden. Diese Rechtspre-
chung basiert auf einer an S 38 AO i.V. mit S 36 Abs. 1 ESIG
orientierten Bestimmung des .Tatbestandes'.  Da der Tatbe-
stand der Entstehung der Einkommensteuer erst am Ende
des Veranlagungszeitraums verwirklicht ist, werden alle Vor-
gäng-e_ im Veranlagungszeitraum als noch 'offen* einge-
stuft".

b) Der Beschluß vom 3. 12.1997: Vom steuerl ichen
Sonderweg der Veranlagungszeitraumsrecht-
sprechung hin zu einem einheit l ichen handlungs-
bezogenen Rückwirkungsbegriff?

Die Abhängigkeit des Vertrauensschutzes von dem techni-
schen Moment der periodischen Erhebung von Steuern hat
diesen im Steuerrecht zu einem stumplen Schwert werden
lassen und ist deshalb in der Literatur stets befehdet wor-
den18. Die steuerl ichen Folgen einer wirtschaft l ichen Betäti-
gung treten typischerweise mit zeitlicher Verzögerung ein
und erstrecken sich oft über lange Zeiträume. Die Betätigung

der wirtschaft l ichen Frciheit  rvird aber in viele n Fäl len schon

zuvor unumkehrbar abgeschlossen scin, etwa wenn der Steu-

erpfl icht ige vertragl iche I l indrxrgen und l inanziel le Ve r-
pf l ichtungen eingegangen ist.  l ,angfr ist ige Planungen sind
nur dann möglich, wenn sich der Steuerpfl icht ige in diesem
Zcitpunkt auf den Fortbestand der Rechtslage verlassen

kann. Der rechtsstaatl iche Vertrauensschulz muß also im

Steuerrecht als Planungssicherheit verstanden werdenre.
Dies erfordert eine wirtschaftliche Betrachtungsweise. Peri-
odenübergreifende wirtschaftliche Sachverhalte lassen sich
nicht art ihziel l  in Veranlagungszeiträume zerlegen. Formal
an dem technischen Erhebungsprinzip der Jahressteuer ori-
entierte Abgrenzungsversuche sind daher ungeeignet, die
wirtschaftliche Situation zu erfassen und die berechtig1en Be-
standsinteressen herauszufi  l tern.

Man möchte glauben, der Zweite Senat hätte sich diese erst
kürzlich von Joachim Lang?o gerade für die Abschaffung
von Sonderabschreibungen point iert zusammengefaßte Kri-

t ik zu Herzen genommen. In seinem Beschluß vom 3. 12.

1997 formuliert das Gericht nämlich:

-Bietet aber das Steuergesetz dem Steuerpflichtigen eine Ver-
schonungssubvention an, die er mr während des Veranlagungs-
zeitraums annehmen kann, so schafft dieses Angebot für die Dis-
position in ihrer zeitlichen Bindung eine Vertrauensgrundlage,
äuf die der Steuerpflichtige seine Entscheidung über das subven-
tionsbegünstigte Verhalten stüt21. Er entscheidet sich um des
steuerlichen Vorteils r'-'illen für ein bestimmtes wirtschaftliches
Verhalten, das er ohne den steuerl ichen Anreiz so nicht ger+'ählt
hätte. Mit dieser Entscheidung ist die Lenkungs- und Gestaltungs-
sirkung des Subventionsangebols abschl ießend erreicht. Diese
Disposit ionsbedingungen werden damit vom Tag der Entschei-
dung an zu einerichützuürdigen Vertrauensgrundlage. ' ' t

12  BVer fG.  23 .3 .1971. .  BVer fGE 30.  367.  389;  BVer fG,  25-  5 .1993
BVcrfGE 8E, 384, 407.
BVer fC.  14 .  5 .  1986,  BVer fGE 72.2O0.253.
BVer fC.  4 .5 .  1 ,971.  BVer fGE 31.  94 .  99  f . ;  BVer fG,  9 .6 .  1975 '
B\rerfGE 40. 65. 75 ff . ;  BVerfC, 8.2. 1976, BVerfGE 43' 291'
391 ff . ;  BVerfC, 26.6. 1979, BVerfGE 51, 356, 362 ff . ;  BVerfG,
14.  1 .  1987.  BVer fCE 74,  129. '160 f .

l . J

1 4

1 5 J. Burmeister. in: Festschrift für K. H. Friauf, S. 7 59, 7 87 : St. Muk'
/<e/  (Fn.  7) .  S.  119 l . ;  l ' .  Götz (Fn.  7) ,  5.427,437 K.  H.  Fr iauf .
StbJb.  1986/87.  279.  288 f f .  Dcshalb steht  d ie etwa von A.  E Dorn-

Jeld, FR 197'1, 281', 2E4, beftirchtete -Verewigung von Rechtszu-
ständen'  gar n icht  im Raume.

16 Vgl .  BVerfG, 15.  10.  1996, BVerfGE 95,  64,  87:  - lnsowei t  t raf  d ie
Näuregelung aufTatbestände, in denen die Eigentümer des gef t i r -

derten Wohnraums mit der vorzeitigen Rückzahlung zwar alles
ihrerseir Notwendige getan haben, um das Förderverhältnis vor-

zeitig zum Erlöschen zu bringen, Rechtsbeziehungen in diesem
Verhältnis in Gestalt der Wohnungsbindungen aber gleichwohl

noch fortbestanden."
17 BVerfG. 19.12.  1961' .  BVerfGE 13.274,277: BYerfG" l '9.1 '2.

1961, BVerfGE 1'3,  279,282 f . ;  BVerfG, 7.7 '  1964'  BVerfGE 18,
'135.1,42 

f . ;  BVerfG. 10.  3.  1971. BVerfGE 30,272'  285;  BVerfG'
23. 3. 197 1, BVerfGE 30. 392, 401 ff.; BVerfG, 1 3. 3. 1979' BVcrfCE

50 .386 .394  f . ;  BVe r fG ,  14 .  5 .  1986 ,  BVe r fGE  72 '200 .252 f . ' do r t
allerdings mit der Einschränkung, daß die Steuerpflicht als solche
bereits zuvor begründet worden sein muß.

18 K. H. Friauf, BB 1972. 673, 675 f.: P. Kirchhof, DSIR 1979' 275'

279 II. G. Ruppe, in: Herrmann/fleuer/Raupach, ESIG/KSIG' Lo-

seblatt-Kommentar, Einführung zum ESIG (1990) Anm.524; P.

SeLmer, StKRep 1974, 83: K. Tipke, Die Steuerrechtsordnung'
1993, S. 187 ff.; K Tipke/J. Lang, Steuerrecht, 15. Auflage,
1 9 9 6 ,  S  4 R z . 7 7 5 f t .

19 Für die Entwicklung eincs lnstituts steuerlicher Planungssicher-
heit hat sich immer wieder 6. Jqose eingesetzt' vgl. StbJb. 1975/
76, 47 fl.; ders., Harzburger Protokoll 78, 54 ff.: ders., StuW
1985. 330 f l . :  ders. ,  StbJb.  1987/88,  361 f f .  Hierzu auch K.  Tipke'
Zu Gerd Roses Bemühen um mehr Planungssicherhei t .  Ein Bei-
trag aus juristischer Sicht, in: Betriebswirtschaftlichc Steucrlchre
und Stcuerbcratung, Festschrift für Gerd Rose zum 65. Geburts-
tag,  hrsg.  von Norbert  Herzig,  1991, S.91 f f .

20 J.  Lang. WPg 1998, 163,  insb.  168 f f .
27  Ganz  ande rs  noch  BVe r fG ,  7 .7 .7964 '  BVe r fGE  18 '  135 ,  144 '  im

Hinblick auf die Einschränkung von Steuervergünstigungcn für

den Wohnungsbau.
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Im weiteren Verlauf der Begründung stel l t  der Senat zrvar
auch fest, daß in dem hier vorl iegenden mehrstuf igen Sub-
ventionsablauf die Inanspruchnahme der Steuervergünsti-
gung durch die Kapitalanleger erst nach dcm Zustandekom-
men des Gesetzes l iegt und sich insofern die Frage nach der
rückwirkenden Gesetzgebung nicht mehr stel le. Auch bleibt
die Entscheidung zwischen tatbestandlicher Rückanknüp-
fung und Rückbewirkung von Rechtsfolgen im Ergebnis offen,
lvei l  die Neuregelung auch nach den strengeren Anforderun-
gen der Rückbewirkung von Rechtsfolgen als verfassungs-
konform bewertet wird. Dennoch rückt der Zweite Senat hier
die Handlung des Steuerpfl icht igen stärker als in bisherigen
Entscheidungen in den Vordergrundzz.

Wird die Handlung des Betroffenen zum Ausgangspunkt der
Überiegungen, dann verschwimmen die bisher immer be-
haupteten Grenzen zwischen echter und unechter Rückwir-
kung, Rückbewirkung von Rechtsfolgen und tatbestandlicher
Rückanknüpfung23. Stel l te der Zweite Senat anläßlich der Er-
probung seiner neuen Terminologie in der Entscheidung vom
i4 .  5 .  1986 noch fes t :

'Angesichts der Differenzierung in den verfassungsrechtl ichen
lIaßstäben für die tatbestandliche Rückanknüpfung von Rechts-
normen einerseits und die rückwirkende normative I lerbei lüh-
rung von Rechtsfolgen andererseits ist es nicht sinnvol l ,  beide Be-
reiche unter einen einheit l ichen Oberbegrif f  br ingen zu rvol len.
Dieser Oberbegrif f ,  die .Rückwirkung im weitesten Sinnc , rr- ' r '
möchte keinerlei verfassungsrechtl iche iVtal lstäbe aufzuzei-
gen. '2n ,

so  w i rd  d ie  je tz ige  Entsche idung mög l ichenv t : i s t t  , ' i ne  noue
Ara eines solchen einheit l ichen Rückwirkungshegri l fs t- ' inläu-
ten .  E in  lnd iz  da iü r .  daß d ie  a l te  Unterschr - . idunq s ich  über -
ho l t  ha t ,  mag man dar in  sehen,  daß der  Zrve i te  Senat  auch
ohne ausdrück l i che  E inordnung zu  e iner  l ln tsche idung über
die verfassungsrechtl iche Zulässigkeit kommen kt lnntr: .  Oh-
nehin bleibt die , \bgrenzung zrvischen echtr- 'r  und unttchter
Rückwirkung in den- verfassungsgerichtl ichen .Judikaten im-
mer häufiger offen'".  \Vird die .verfassungsrechtl iche !1aß-
stäbl ichkeit '  in Zukunft einheit l ich handlungsbezogen aus ei-
ner Verschmelzung des Gebots der Rechtssicherheit und den
grundrechtl ichen Freiheitsgarantien gewonnen. so ist nicht
nur auf sachgerechtere Ergebnisse zu holTen, sondern zu-
gleich.der. \ \ 'eg geöffnet für einen einheitLichen l lücktr ir-
Kungsoegrry - .

c) Die planentwertende Wirkung der Stichtags-
regelung in $ 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. w ESIG
i . V . m . $ 8 2 f A b s . 5 E S I D V

Anhand des hier geforderten und wohl auch vom erkennen-
den Senat zugrunde gelegten handlungsbezogenen Rückrvir-
kungsbegriffs läßt sich feststellen, daß die durch die Vorver-
legung des Stichtags auf den 25. 4. 1'996 rückwirkendtl  Strei-
chung der Schiffsbausonderabschreibungen die Betei l igungs-
gesel lschaften, die noch im Vertrauen auf den Fortbestand
der  a l ten  Rechts lage auch nach dem 24.  1 .1996 Sch i f fsbau-
verträge abgeschlossen hatten, in besonders harter Weise
in ihrer Disposit ionslreiheit  traf,  da sie planentwertende \\ ' i r-

kung entfaltete. Nl i t  dr:m r\bschluß der Kaufverträgc rvaren
die Gesellschaften nicht nur wirtschaft l ich, sondern aur:h
rechtl ich gebunden, die bestel l ten Schiffe abzunehntt:n und
zu bezahlen. Die Bett i t igung der wirtschaft l ichen I landlungs-
freiheit  rvar damit abgeschlossen. Durch die Streichung dt 'r
Sonderabschreibungen entt ' iel  nun aber nachträgl ich die
rvirtschaft l iche Grundlage für die Durchführung der ! 'ertr i i -
ge, denn die zur Erfül lung notwendige Kapitalautbringung
war ohne den al lein auf den Sonderabs<:hreibungsnti igl ir :h-
keiten basierenden Verkauf von Antei len nicht mehr möglich.
lm Fall  der Beschwerdeführerin drohte daher durr:h den
lVegfal l  der Sonderabschrcibung der Konkurs.

2. Interessenabwägung zwischen Planungs-
sicherheit und gesetzgeberischem
Anderungsinteresse

Dieser Situation hat das Verfassungsgericht insofern I lech-
nung getragen, als es im Ergebnis die strengercn ivlaßstäbe
der Rückbewirkung von Rechtsfolgen zur Anwendung ge-

bracht hat. Richtig ist hicran, daß der Abwägungsmaßstab
mit dem Ausmaß des Vergangenheitsbezugs in Korrelat ion
gebracht werden muß. Je weiter lortgeschrit ten die Fland-
lung des Steuerpfl icht igcn im Hinbl ick auf die an diese ge-

knüplten wirtschaft l ichen Folgen, desto strenger wird die

Rücklvirkung zu beurtei len sein. Verbleibt dem Betroffenen
keine Reaktionsmögiichkeit mehr, sich auf die geänderte Ge-
setzeslage einzustel len, so sind besonders hohe Anforderun-
gen an die Legit imität der Planentwertung zu stel len. Den-

noch läßt die Feststel lung, daß die Streichung der Sonderab-
schreibungstatbestände diejenigen, die auch nach dem 24. 4.

1996 noch Schiffsbauverträge abgeschlossen hatten, beson-
ders emphndlich - nämlich planentrvertend und existenzge-
fährdend - in ihrem lnteresse an Planungssicherheit traf,
noch keine Aussage über die Zulässigkeit der Rückwirkungs-
anordnung zu. Vielmehr kann es Gründe geben, die das In-

teresse des planenden Steuerbürgers an dem Fortbestand

seiner Planungsgrundlagen hinter dem . ' \ndcrungsinteresse
des Staa tes  zurück t re ten  lassen.  Dabe i  s ind  neben dem. \us-
maß des Vergangenheitsbezuges in den Abrvägungsprozeß in

ers te r  [ - in ie  fb lgende Fak t r i ren  e inzubez iehen ' '

-  d ie  Qua l i tä t  der  I ) lanungsgrund lage,  au f  d ie '  s ich  der  S teu-

erp f l i ch t ige  v l r lass t tn  ha t .

-  e rkennbar t - '  I l i s i kcn  i ' i nc r  Gesetzosänderung,  d i "  in  der

P lanungsgrund lagc  se ibs t  begründt ' t  se in  k i jnnen,  s ich

aber  auch i tus  au l l c rha lb  I iegendt tn  Lms ländcn r : rgeben

können.

-  sorv ie  e in  besr tndr t res  In te resse dcs  Gesetzgebcrs  an  der

E inbez iehung von . \ l t f? i i len ,  das  von dem a l lgemeinen In -

te resse an  c iner  \ t ' u rege lung zu  un tersche iden is t .

a) Qual i tät  gesetzl icher Planungsgrundlagen

Eine der  Grundfes ten  des  Rechtss taa tes  is t  d ie  Ver läß l i chke i t

des Gesetzesr' .  ( leherrscht rvird durch Gesetze. Gesetze' r 'er-

faßt  von  e inem demokra t isch  leg i t im ier ten  Gesetzgeber '  r 'e r -

bürgen den Schutz  der  Grundrechte ,  b inden d ie  S taa tsge-
walt.  . . \nders als Gerichts- und Vertvaltungsentscheidungen
gelten Gesetze über den Einzelfal l  hinaus. Schon aufgrund ih-

rer Al lgemeing:t i l t igkeit  verheißen sie daher ein hohes I laß an

Sicherheit2e. . \ ls Planungsgrundlage sind Gesetze zudem un-

Der Finanzausschul3 zeigre s ich hingegen in seiner Stel lungnah-
me zum Ennvurf  dc 's Jahressteu( l rgesetzes 1997 noch ganz auf

der L in ie der Veranlagungszei t raumsrechtsprechung und stuf te
-  ges!ützt  auf  d ie b isher ige Rcchtsprechung des BVerfG -  selbst

d i ä  \ ' one r l age rung  au fden  1 .  1 .  1996  l ed ig l i ch  a l s  unech te  Rück -
wirkung ein,  r 'g l -  BT-Drucks.  l3/5952 r 'om 5.  11.  1997'  50.

R. E.  Dornfeld.  FR 1971. 2S1.23' t /285:  K.  I I .  Fr iauf .  BB 1972'  669.
o /  f , .

25
BVer iG.  1 -1 .  5 .  1986.  I lV r : r lCE ;2 .  200.  2+3.
Enva BVr : r lC .  2 { .  9 .  1965.  BVer tCE 19.  119,  127 f . ;  UVer fC.
2 0 . 1 0 .  1 9 7 1 ,  B V e r f C I l  3 2 .  1 1 1 .  1 2 2 / 1 2 3 :  u V o r l C '  3 . 6  1 9 7 7 '
BVerlI lE +5. 1-+2. 166 fT.

26 Sieho auch das Plädoyer ton J.  I 'ang lür  t intn e inhci t l ichen Rück-
wirkungsbegr i fT.  \VPg 199E. 172.

27 \ {a l ls täbe für  d ie Beurtc i lung der Schurzl 'ürdigkoi t  d{rs Vertrau^

ens  s teL len  auch .1 .  l l enneka .  FR  1 ( ) ( ) 6 .  156 .  161 ;  S I .  l l u cke l

{Fn .  7 ) .  108  l I . .  au i .
23 l { ierzu umfasst- 'nd K.  Sohota.  Das I ' r inz ip Rt 'L-htsstaat ,  t labi l .  Tü-

b i ns { -n  1997 .  S . ; 9  tT . .  +E9  f .
29 Zur s icherhei tsst i f tendon I ' -unkt ion von Gesetzen im l lcchtsstaal

vgl .  P.  Kirchhof.  in:  P.  Kirchho7J.  Is t - ' t tsct .  I landbuch dos Slaats-

rech t s .  S  59 ' f z .  1 {0 .



1448 Steuerrecht Betriebs-Berater (BB) Heft 28/29 '16. 7. 1998

er läß l i ch ,  dcnn der  jeden Lebensbcre ich  ges ta l tende Gesetz -
geber sctzt erst die I lahmenbedingungen, die ein geordnetes
\\ ' i r l .schaften crmöglichen. Ltm dem [3ürger dic Entfaltung
seiner verfassungsnrchtl ich garantierten Freiheitsrechte zu
ermtigl ichcn, ist der Gesetzgeber daher verpfl i r :htet.  r 'er läßl i-
che gesetzl ichc Grundlagen zur \ , 'erfügung zu stel len. Dies
g i l t  um so  mehr  im Steuer rech t  a ls  k lass ischer  Domäne des
Eingri lTsrechts. Ebenso u' ie das } landeln der Finanzverrval-
tung von dem Pr inz ip  der  Gesetzmäßigke i t  (S  85  AO)  reg ie r t
u' ird. ist das geltende Gesetz Orientierungspunkt des I lan-
de lns  des  Steuerp f l i ch t igen.

Noch stärkere Verant$'ortung trägt der lenkende Gesetzge-
ber. Lenkende Gesetze setzen Anreize, um den einzelnen
für Gemeinrvohlziele zu instrumental isieren. Damit mischt
sich der Gesetzgeber gezielt  in die Entscheidungen des Bür-
gers ein. Dieser muß dem lenkenden Gesetz ein gest.eigertes
N{aß an Vertrauen entgegenbringen, lr 'enn er sich für ein un-
ter normalen Bedingungen unwirtschaft l iches Verhalten ent-
scheidet, nur weil  das lenkende Gesetz ihm verspricht. daß er
für die ihm hierdurch entstehenden Nachtei le eine Kompen-
sation erhält.  Der Bürger wird somit zum Partner des Staates;
er unterstützt ihn bei der Verfolgung staatl icher und eben
nicht privater Ziele. Diese Nähesituation erzeugt besonderes
Vertrauen, das das al lqemeine Gesetzesvertrauen noch über-
steigt3o. An die rückwirkende .Änderung von l-enkungsnor-
men sind daher besonders hohe Anforderunsen zu stcl len3r.

b) Erkennbare Planungsunsicherheit  wegen
Vorhersehbarkeit der Gesetzesänderung

Auch rvenn das Bekenntnis des Rechtsstaates zum Gesetz
dem Rechtsuntenvorfenen grundsätzl ich gestattet,  sein I . lan-
de ln  an  dem ge l tenden Cesetz  zu  or ien t ie ren ,  so  mag es  S i -
tuationen geben, u'o der I3ürger den \\ ' i l len des Gesetzgebers.
das Gesetz zu ändern, bereits vor dessen endgült igcr Betäti-
gung erkennen kann und nicht igrrorieren darf.  Gesetze ha-
ben -  n ie  schon der  Verg le ich  mi t  Ar t .79  Abs .3  GG ze ig t  -

keine Ervigkcitsgarantie. sondern sind der ständigen Verän-
derung gesel lschaftspol i t ischer Bedürfnisse unterworfen32.
Allerdings rcicht die generel le Anderbarkeit des Gesetzes
noch nicht aus, das Vertrauen des Bürgers in das Gcsctz zu
erschüttern. Andernfal ls bl iebe vom Prinzip der durch Geset-
ze vermittelten Rechtssicherheit nichts übrig.

Deshalb konnten sich dic potentiel len lnvestoren zunächst
uneingeschränkt auf die Verlügbarkeit der von S 82 | ESID\/
versprochenen Subventionen verlassen. Der Appell  des Ge-
setzgebers, Schiffsbetei l igungen zu erwerben, erfolgle unbe-
d ing t  und vorbeha l t los" .  B is  zum 20.12 .  1996,  dem Tag der
Verkündung der Gesetzesänderung, I ieß sich der gesetzl i-
chen Planungsgrundlage selbst, d.h. S 82 f ESIDV, kein Vor-
behalt entnehmen, Schiffsbaubetei l igungen nicht über den
25.4. 1996 hinaus f?irdern zu wollen. S 82 f Abs. 5 ESTDV
enthielt  im Gegentei l  in der Fassung, die die Vorschrif t  durch
das StandOG crhalten hatte, die Aussage, die Förderung von
zuvor  1 .  1 .  1995 b is  zum 1 .1 .  2000 zu  ver längern .  Gerade
aus derartigen Befristungen wird teilweise ein gesteigerter
Vertrauensschutz dahingehend abgeleitet,  daß an eine Ande-
rung ,or Ablauf der Frist besonders hohe Anforderungen zu
stel len sind, weil  der Bürger damit rechnen darf,  daß sich die
Rechtslage vor dem Ablauf der Frist nicht ändert3a. Auch
wenn das Verfassungsgericht bereits in einer frühen Ent-
scheidung in der Befr istung kein besonderes Versprechen
der zeit l ichen Fortgeltung des Gesetzes zu sehen vermoch-
te'",  deutet die Befr istung aus Sicht des I3ürgers zumindest
darauf hin, daß sich der Gesetzgeber über den zeit l ichen Gel-
tungsbercich schon bei Abfassung des Gesetzes Gedanken
gemacht hat und daß er ex ante mindestens bis zu diesem
Zeitpunkt eine Notwendigkeit für die gesetzl iche Regelung
sah.

(1 ) Bisherige BVeTJG-Rechtsprechung zur Ankündigung
von Gesetzesänderungen

I )as  Vcr t raucn dcs  Normadressaten  kann a l le rd ings  auch
durr:h aufJcrhalb clrrr gcsetzl ichen Planungsgrundlage l iegcn-
de Urns tändc .  c l .na  d i t '  Ankünd igung von Reformpläne n ,  c r -
schüttert * 'erdcn. \ach dcr bishcrigcn I iechtsprechung dcs
I lundcsvcr lassungsgcr ich ts  rc ich tc  h ic r fü r  j cdoch n ich t  jedes
Bekanntncrdcn e incr  Anderungsabs ich t  des  Gesetzgebers .
Der I3ürger sol l te sich erst dann nicht mehr auf sein Gesetzes-
ver t rauen beru fen  könncn.  wenn d ie  Anderungsabs ich t  s ich
in d.em Bundestagsbeschluß über das neue Gesetz verdichtet
hat '" ' .  Das Bekanntrverden von Gesetzesinit iat iven und die öf-
fentl iche I ler ichterstattung über dic Vorbe reitung einer Neu-
regelung durch die gesetzgebenden Körperschaften l ieß das
Gor ich t  h ingegen n ich t  ausre ichen: r ; .

Ab dem Gcsetzesbeschluß im Bundestag sol l  einer Rückbczie-
hung des  neuen Gesetzes  au f  den Tag des  Besch lusses  dann
alk:rdings nichts mehr im Wege stehen. Dies ist mitt lenvei le
gerade im Steuerrecht ständige Gesetzgebungspraxis3s, die
auch von der Literalur kaum noch in Frage gestel l t  rvird3e.
Die Struktur dieser Ausnahme vom Verbot der echten Rück-
u' irkung bl ieb indes immer unklar. Die meisten Richtersprü-
che legen nahe, daß das Vcrlassungsgericht ab dem Geset-
zesbeschluß das Vertrauen selbst und nicht nur seine Schutz-
würdigkeit entfal len lassbn rvi l l .  Für Rückbeziehungen auf
den Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses scheint es demnach
e ines  zusätz l i chen Grundcs  des  Gemeinwoh ls  n ich t  mehr  zu
bedürlen. I i ine nochmalige Abwägung zr.r ' ischen l lestandsin-

30 Der Scnat hat  dem Umsland. daß es s ich bci  den Sonderabschrci -
bunqstatbeständen um l .cnkungsnormcn handcl tc,  cbenfal ls  be-
sonderes Gcuicht  boigemessen, hat  d ioses Argument abcr bej
dcr  I ; ragc dcr Abgcschlosscnhei l  dcs Tatbestandos eingesctzt .

31 Scr auch K.  I :ogel .  JZ 19E8. E3E J.  Ihrmei .s ler  (Fn.  15),759,  786:
. 1 .  Lang .  l {Pg  199E .  174 :  f c rnc r  BF l l ,  23 .  2 .  1979 ,  BS tB l .  I I  1979 ,
455 .  457 .

32 Point icr t  gegr- 'n das Diktum der Lrnvcrbrüchl ichkci t  dcs Gesctzes.
S t .  Mucke l  (Fn .7 ) ,  S .17  f f .

311 l ) ic  noch ausstchendc Gcnehmigung durch die EU-Behörden ist
a ls unzulässigr :  Rcservcursachc insofern nicht  von Belang,  a ls
es s ich hierbci  um ein ganz andcres Unwirksamkei tsr is iko han-
del tc.  das zudcm -  im Unlerschied zu dcr vorzei t igcn Aufhcbung
dcr Förderung -  bekannt und damit  kalkul icrbar war.

31 St .  Muckel  (Fn.  7) .  S.  85,  für  den durchaus vergle ichbaren Fal l  der
zcitlich befristelen Verlängerung des Berlinhilfegesetzes.

35  BVe r fG .  23 .3 .1971 . .  BVe r fGE  30 .392 .  4O4 .
36  BVc r fG .  L1 .19 .  1 ,962 .  BVe r fGE  14 .288 .298 :  BVe r fG ,  19 .12 .

1967 ,  BVe r fGE  23 .12 ,33  BVc r fG ,  29 .1 ,0 .  1969 .  BVe r fGE  27 ,
167.  1,73 f :  BVcrfC, 10.  3.  1971. BVcrfGE 30.  272.287;  BVerfG.
8 .2 .  1976 .  BVe r fGE  43 ,  291 , , 392 .

37 Ausdrückl ich BVerfG, 10.3.1971,.  BVerfGE 30,272,287,  BVerfG,
' 14 .5 .1 .986 ,  BVc r fGE  72 ,2O0 ,261 .  Ande rs  t e i lwc i sc  de r  Bundes -
f inanzhof.  vgl .  BFH, 28.3.  1966, BStBl .  I I I  7966. 454,456 und
BFH,  27 .  3 .  1981 ,  BS tB l .  l l  1981 ,  59s ,  599 ;  BFH,  26 .8 .  1 ,986 ,
B S t B l .  I I  1 , 9 8 7 . 5 7 . 5 8 .

38 Vgl. etwa die korrigierte Fassung dcs Gesetzes zur Fortsetzung
der Unternehmcnsstcucrreform {durch das Gesetz zur Finanzie-
rung eincs zusätzlichen Bundeszuschusses zur gesetzlichen Ren-
tenvc rs i che rungvom 19 .  12 .  1997 ,BG81 .  I ,  3121 ) ,  i n  dc rd i e  zuvo r
hcftig kritisierten Rückwirkungen bei der Streichung von S 3
Nr.66 ESIG und die Einschränkungen beim Mantelkauf  (S 8
Abs.  4 KSIG) nur insowei t  zurückgenommen wurden, a ls e in Tei l
der Vorschriften nun auf den Cesetzcsbeschluß im Bundestag
(5 .8 .  1 ,997 )  abs t c l l t .

39 Vgl. r:tw:r die Reaktion auf dic entschärfte Vcrsion des Gesetzcs
zur Fortsclzung der Untcrnehmenssteuerreform von K. Olbig,
Stbg 1998, S.  11' l  .  Auch R. Füger/N. l l leger,  DS1R 1998,64f | .
scheincn nach dcr anfängl ichen hcf t igen Kr i l ik  an dcr ursprüng-
l ichcn Fassung (Dst l t  1997, 5.1427 f f . )  an der Ncufassung kcinen
Anstoß mchr zu nehmen. Siehe abcr auch dic nachdrückl ichc Kr i -
t ik  von J.  Lang, Y' ipg '1998, 1,71 f  . ,  174.
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teressen und Anderungsinteressen f indet regelmäßig nicht
stattao.

(2) Der Beschluß vom 3. 12. 1997: Zusammenwirken
von zwingenden Gründen des gemeinen Wohls
und Vorhersehbarkeit

Der  Besch luß des  Zwei ten  Senats  vom 3 .  12 .1997 geht  c inen
etwas anderen Weg. Die Überprüfung der rückwirkenden
Aufhebung der Sonderabschreibung erfolgt unter der Rubrik

,,zwingende Gründe des gemeinen Wohls", einem Ausnahme-
tatbestand, der zwar schon seit  langem zum Repertoire der
anerkannten Ausnahmen vom Verbot der echten Rückwir-
kung gehört,  bisher aber immer nur in Verbindung mit ande-
ren Ausnahmegründen angewandt wurdear. Auch diesmal
hat sich das Verfassungsgericht nicht ausschl ießl ich auf die

,,zwingenden Gemeinwohlgründe" der Langwierigkeit des
demokratischen Gesetzgebungsverfahrens und der Vermei-
dung von Ankündigungseffekten verlassen, sondern hat zu-
sdtzlich auf die Vorhersehbarkeit der Gesetzesänderung ab-
gestel l t .  Dies wird deutl ich, wenn der Senat den Schutz des-
jenigen zurücktreten lassen rvi l l ,  der - in Kenntnis der
Änderungsabsicht" SchiffsbauvL'rtrdge geschlossen hat und
in  d iesem Zusammenhang von dcm E insa tz  von , ,R is ikokap i -
tal '  spricht. Nicht anders zu verstehen ist der Vorschlag'

-steuerveranlal l te Vertraqsverbindl ichkeiten .. .  zu verschie-
b e n .  "

Dr: lacto hat das Gericht damit - rvenn auch verpar:kt in zwin-
genden Gemeinwoh lgründen -  den Ze i tpunk t .  ab  dem der
Steuerp f l i ch t ige  au f  r t igenes  l l i s i ko  handc l t  und s ich  n ich t
mehr  au f  se in  Gesetzesver t rauen beru len  dar f .  in  ' \bkehr
zu seiner bisherigen l lechtsprechung drastisch vorverlegt,
näml ich  au f  den Ze i tpunk t  des  Reg ierungsbesch lusses  vom
25. 1. 1.996. Das Cericht hat es zrvar vermieden, die sem Zeit-
punkt ausdrückl ich vertrauenszerstörende \Virkung beizu-
messen, dit :  Entscheidung fußt aber auf diesem Gedanken.

(3) Das Sondervotum des Richters Kruis

Unterstr ichen wird dieser Eindruck durch das -dissenting vo-

te'des Richters Kruis .  Denn auch Kruis orientiert sich an der

.\nkündigung der Bundesregierung in ihrem -Progtamm für
mehr Wachstum und Beschäft igung'.  Er möchte dieser Er-
klärung aber nicht nur vertrauenszerstörende negative Wir-

kung beimessen, sondern auch posit ive lVirkung in der !Vei-

se, daß die Betroffenen aul den Fortbestand der Sonderab-
schreibungen bis zu dem in dem Programm genannten

Datum des 30. 4. 1996 vertrauen durften. Von der Senats-
mehrheit war dies ausdrückl ich abgelehnt worden mit dem
tl inweis darauf, daß die Regierung nicht über die Kompetenz
verfüge, den Gesetzgeber bindende Erklärungen abzugeben-

Statt dessen habe die -Ankündigung, die Abschreibungsbe-
günstigung aufbis zum 30. 4. abgeschlossene Verträge zu be-
grenzen, nur eine Aussage über die Absicht der Bundesregie-
rung, durch eine Gesetzesinit iat ive im Parlament auf alsbal-

dige Anderung der gesetzl ichen Ermächtigung hinwirken zu

rvol len", enthalten. Wird nun von der Senatsmehrheit im Hin-

bl ick aufden 30. 4. 1996 die Ankündigung der Regierung zur

btoßen -;\bsichtserklärung" verharmlost, so verwundert es

um so mchr, dal l  die gleiche Absichtserklärung im Hinbl ick

auf den 1'ag der Beschlußfassunf{, den 25- 1. 7996' das Ver-

trauon in dcn f:ortbestand der Sonderabschreibungen end-
gL i t t ig  zu  vern ich ten  vermocht t ' .

Uns t re i t ig  kann der  l leg ie rungsbesch luß den Gesetzgeber  in

keiner ! \bise bindenaz. Dies gi l t  stxvohl lür dic . \nkrindigung

der i \bschaffung der Sonderabschreibungstatbestände als

auch für deren Fortbcstand bis zum 30. "1. 1996. Sol l  der Re-
gicrungserklärung dcnnoch Relevanz für das Vt)rtrauen in

das gcltende Gesetz beigemessen rverden, so darf diese lr ,Vir-

kung nir:ht auf die ncgative Aussage der ' \bschaffung be-

schri inkt werdcn, st lndern muß auch auf die posit ive Aussa-

ge,  For tbes tand b is  zum 30.4 .7996,  e rs t reck t  werden.  Inso-

lern ist die Ansicht des Richters Kral.s konsequent'  der die

vertrauenserzeugende Wirkung der Regierungserklärung
zwar nicht aus einer Bindung des Gesetzgebers, aber aus

der funktionalen Nähe zwischen der Bundesregierung als

Verordnungsgeberin nach S 51 Abs. 1 Nr. 2 ESIG und dem

Steuergesetzgeber ableitet.

(4) Eigene Meinung

Doch auch diese Korrektur des Richters Kruls vermag die

Frage, wie vorlegislatorische Maßnahmen auf die gesetzl iche

Planungsgrundlage einwirken, nicht dogmatisch befr iedi-

gend und vor al lem nicht rechtssicher zu lösen. Die vertrau-

enserzeugende Wirkung von Gesetzen kann al lein der Ge-

setzgeber zerstören. Die Veränderung öffentl ich-rechtl icher
Rechtsbeziehungen erfolgt grundsätzl ich in derselben Form

wie ihre Begründung. Wie im Verwaltungsrecht der Rechtssi-

cherhcit  erzeugende Verwaltungsakt nur durch Verwal-

tungsakt zurückgenommen werden kann, so kann auch die

lVirkung von Gesetzen nur durch Gesetze beseit igt werden.

Daß Beschlüsse und Erklärungen der Regierung keinen Ein-

I ' luß auf die Gesetze als Planungsgrundlagen nehmen kön-

nen. läßt sich zunächst mit dem Gewaltentei lungsprinzip be-

gründen{:r.  Es e rmangelt der Regierung bereits an der Kom-

pctonz, auf das Gesetz einzulvirken. r\uch rechrsratsächl ich

i:rgibt sich kein anderer I lefund. Nicht jede Regierungserklä-

rung rvird von einer entsprechend{)n Gesetzesänderung ge-

fblg. Die Einf ' lüsse im Gesetzgebungsverfahren sind - ganz

abgcsehen von cinem etwaige,n .\useinanderfal len der ivlehr-

nei ien in Bundestag und l lundesrat - so mannigfalt ig++, daß

s ich  au fgrund von Reg ierungserk lä rungen d ie  neue Rege lung

nichr im mindesten vorausahnen läßt- So vcrmag die Regie-

rungserklärung zlvar viel leicht das alte Gesetz in Frage zu

s te l len ,  b ie te t  aber  ke ine  h in re ichende S icherhe i t  fü r  e ine

neue Planungot. Der Rat des Verfassungsgerichts, in dieser

Intcrimsphase der Unsicherheit zrvischen altem und neuem

Gesetz Investi t ionsentscheidungen zurückzustel len, mutet

angesichts der Zähigkeit von Reformprozessen kaum zumut-

bar an. lmmerhin hat schon die pol i t isch wie rechtl ich ver-

hältnismäßig einfache Abschaffung der Schiffsbausonderab-

schreibungen zwischen Ankündigung und Inkrafttreten der

Gesetzesänderung knapp ein 3/* Jahr in Anspruch genom-

menlt ' .  Wie aber sol l  sich der Steuerbürger verhalten, wenn

es um langwierige Reformprojekte geht? Genannt sei hier

nur der .Dauerbrenner'  der Reform der Besteuerung der Al-

terseinkünfte. Abwarten? Rechrsstaatl ichkeit beinhaltet

nicht nur die Rücksichtnahme auf einmal getät igte Disposit io-

nen, sondern wird auch durch Planbar,teit  konsti tuiert '  Gera-

de w'ei l  al le Lebensbereiche bis ins kleinste durchnormiert

+0 Etwa BVerfG. 14.  5.  1986, BVerfGE 72'  2OO' 258:  .Sie s ind Aus-

prägungen des Grundgedankens,  daß al le in zwingendc Gninde

äes'gemcinen lVohls oder n icht  -  odcr n icht  mehr -  vorhandenes

schuizwürdiges Vertrauen dcs Einzelnen eine Durchbrechung

dcs rechtsstäat l ichen Rückrv i rkungsverbots zugunsten der Ge-

stal tungsfre ihci t  des Gesetzgcbers rechl fcr t igen oder gar er for-

de rn "  und  262 .
+ L
+ a

\  sl .  I l .  Pieroth (Fn. 7), S. 59.
t i .  Voqel. BB 1971, S. 533, 53'1; K. I lohlfeld'  BB 1972, 509 K' (Ü

ferhaus ,  FR 1971,  425,432.
13 - l : .  Lan r l u teh rmann ,TRP 7973 '  81  . 33 ;  G -  Re t t i g '  BB  1966 '  118 - l '

l1S(r ;  1L Eälers,  DSt l t  1966'  5 i r5 '  557:  K- l l .  F ' r iauf ,  BB 7972'

669 .678 :  l l .  L i pps ,  DS IR  1972 '  ( r " 17 ,6 ' 15 :  I I . . \ ' eumann '  Gmb l lR

1 9 7 1 , 2 1 7 , 2 1 9 .
{- l  Zu dcn l l in{ lüsst- 'n auf  das ste uer l iche Gesetzgebungsverfahren'

vgi .  grundlegend K. ' f ipke (Fn.  18).  S.  1 ' t53 f f .

+S Sir t r i  t<tar  W. Leisner,  in:  Festschr i f t  für  F Bt- ' rber '  1973'  S 273'

277.  r ler  davor warnt ,  d ie rechtsstaat l ich gebotcne Vorhersehbar-

kei t  der rocht l ichcn Folgen dcs I  Iandelns dcs t )ürgers mit  der Vor-

hersehbarkei t  von Gesctzcsänderungen gle ichzusetzen'

16 P.  Haas (Fn.  7) ,  S.38,  geht  davon aus,  daß dic vert raucnszt l rs lo-

rende \Virkung einer Gesetzcsankündigung wicdcr r - 'nt f? i l l t '  rvenn

dor Gcsctzgcbcr n icht  zr- ' i tnah handel t .
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s ind .  i s t  der  Gesetzgebcr  vc rp f l i ch te t .  rcch t l i che  Vakuumzu-
stände zu vermeiden. Andernfal ls laufen die grundrechtl i-

chen Frc ihe i ten  leer

Deshalb u' ird zu Rccht von dcr h.11. Gesetzesankündigungen
und - init iat iven keine vortrauenszerstörende Wirkung beige-
messenot. Deshalb hat zumindest ein Tei l  der Literatur -

ebenfal ls zu l iecht - auch die bisherige l ' raxis der Rückbezie-
hung auf den Gesetzesbeschluß im Bundestag kri t isiert,  meist
mit dem Argument, daf3 über das endgült ige Erscheinungs-
b i ld  der  im Rege l la l l+ "  zus t immungsbcdür f t igcn  Stcuergesot -
ze  ers t  der  Vormi t t lungsausschuß entsche id t ' ' - .

lch möchte sogar noch einen Schrit t  rvciter gehen Selbst der

Beschluß des Vermitt lungsausschusses ist nicht in der Lage,

das Vertrauen, das ein noch bestehendes Gesetz erzeugt,

endgült ig zu vernichten. tseschlüsse können, unabhängig
von rvelchem Gremium sie getroffen rverden, nicht dieselbe
\\; i rkung entfalten. u' ie sie Gesetzen zukommt. Eine solche

Praxis von .schattengesetzen' * 'ürde die Rechtssicherheit

und das verfassungsrechtl ich abgesicherte Gesetzgebungs-
verfahren unterhöhlen. Für den Bürger wäre eine rechtssi-

chere Bestimmung der aktuel l  anwendbaren Vorschrif ten

nicht mehr möglich, vor al lem dann, r+'enn je nach Gesctzge-

bungsverfahren - oder l iaushaltssituation - auf unterschied-
l iche Beschlüsse abgestel l t  rvürde. Nach Art.  82 Abs. 1 Satz 2

GG ist konsti tuierend für das Zustandekommen von Gesetzen
auch deren Verkündung. Der der \ ierkündung inneu'ohnende
Rechtssedanke der Publizi tät ist seinerseits Bestandtei l  der

Rechtsitaatl ichkeit io. Der Bürger ist nicht verpfl ichtet, sich

ständig über den Stand des Gesetzgebungsverfahrens zu in-

fo rmieren5 l .  Daher  muß es  be i  dem Grundsatz  b le iben,  daß

Gesetze erst ab dem Zeitpunkt der Verkündung im Bundesge-
setzblatt \ \ ' i rkung entfalten dürfen.

Es bedarfdeshalb fürjedes lnkrafttreten vor Verkündung ei-

nes  besonderen Grundess2.  I ) i c  Vorhersehbarke i t  der  Rechts -

änderung ist Bestandtei l  dcr Abr+'ägung, macht dicse aber

nicht von vornherein e ntbehrl ich. Dabei mögen die Anforde-

rungen an die das Vertrauen in geltende Gesetze überu' in-

denden Gründe geringer sein, jr :  klarer dem Bürger die

Rechtsänderung ist.  Der \ .erkündung vorgelagerte Gesctzge-
bungsakte können die Ab*'ägung aber niemals ganz entfal len

lassen.

c) Das lnteresse an der Gesetzesänderung

Der demokratisch legit imierte Gesetzgeber ist zunächst frei

in der Ausübung seiner Gestaltungssouveränität.  Al lein die

Verfassung kann dieser Gestaltungsfreiheit  Grenzen ziehen.

Eine solche Grenze ist die Rechtsstaatl ichkeit und Rechtssi-

cherheit.  Werden ins \!erk gesetzte Planungen des Bürgers

tangiert,  so muß sich der Gesetzgeber nicht nur die Frage

nach der Notwendigkeit der Neuregeiung' sondern insbeson-

dere auch nach der rückwirkenden Neuregeiung gefal len las-

sen.

(1) Gründe für die Abschaffung der Sonderabschreibungs-
tatbestände für die Zukunft

Gute Gründe für die Abschaffung der Sonderabschreibungen
für Schiffe und Flugzeuge gab es zahlreiche' Ganz grundsätz-

l ich sind die Bedenken gegen in die Bemessungsgrundlage
progressiver Steuern eingreifende 9onderabschreibungen
aufgrund ihrer degressiven Wirkung"' .  Wesentl icher ist je-

doch, daß die Sonderabschreibung für Schiffe ihren Sozial-

zweck scit  geraumer Zeit nahezu vol lständig verfehlte. Be-

reits seit  langem stand fest, daß ein Großtei l  des Subventions-
volumens Werften in Fernost und in Polen zugute kam. Hinzu

kommt, daß durch die deutschen Schiffsbausubventionen auf

dem Weltmarkt eine erhebliche Überkapazität an Container-

schiffen zu verzeichnen ist.  Dicse Tatsachen lagen der verfas-

sungsgerichtl ichen Beurtei lung der Schiffsbausubvention als

,.u' ir tschaft l ich unsinnig" zugrunde. Ein rasches korr igieren-

des i landeln des Gesetzgcbers war also tatsächl ich dringend

er {order l i ch .

(2) In die Vergangenheit gerichtetes Anderungsinteresse -

Verhinderung von Ankündigungseffekten als' ,zwingender

Grund des  gemeinen Wohls"

Darüber hinaus bedurfte es aber eines Öesonderen' die Be-

standsinteressen der Betrolfenen über*' indenden Grundes

für die Erstreckung der Neurcgeiung auch auf vor ihrer Ver-

kündung abgeschlossene Schiffsbauverträge.

Aus der Sicht des Gesetzgebers - durch den erkennenden Se-

na1 bestät igl -  ergab sich cin solcher Grund aus dem Problem

des sog. .Ankündigungseffekts' .  Betei l igungsgesellschaften,

die aufgeschreckt durch die Regierungserklärung die Steuer-

vergünstigung kurz vor Schluß noch massiv ausgenutzt hat-

ren, sol l ten überrumpelt werden. Das Gesetzgebungsverfah-
ren ebenso n' ie der schl ießl ich gewählte Stichtag belegen die-

se legislatorische Überraschungstaktik eindrucksvol l .  Dem

Jahressteuergesetzgeber 1'997 glng es nicht darum, die Steu-

erpflichtigen, die bereits aufgrund der Regierungserklärung

damit rechnen mußten, daß die Sonderabschreibungen abge-

schafft  nerden sol l ten, von der Förderung auszuschl ießen,

sondern um einen Überraschungseffekt. Schl ießl ich war an

dem zunächs t  d isku t ie r ten  St ich tag  7 .7 .  1 '996 d ie  Gesetzge-

bungsabsicht nicht nur noch nicht bekannt, sondern der Re-

grerüng selbst noch gar nicht bewußt. Und auch der am Ende

gerr 'ählte Stichtag 25 . 4. 7996 verrät die wirkl ichen Absichten

äes Gesetzgebers. Denn äer Regierungsbeschluß, die Schiffs-

bausonderabschreibungen abzuschaffen, wurde erst im Lau'

fe des 25. 4. 1996 getroffen, so daß -. ganz unabhängig davon,

r,, ' ie schnell  dieser Beschluß an die Öffentl ichkeit drang - das

Auslaufen der Förderun g am 24. 4.1'996' 24.00 Uhr nicht auf

die Kenntnis der Steuerpfl icht igen von den Gesetzgebungs-

plänen gestützt rverden konnte. Dem Steuerpfl icht igen wurde

also gar keine faire Chance gegeben' sein Verhalten umzu-

srel len, selbst * 'enn er aufgrund der Ankündigung das Risiko

neuer Verträge nicht mehr hätte eingehen wollen.

Hier setzt nun die Zweigleisigkeit der Argumentation des

Zrveiten Senats an, der neben der Vorhersehbarkeit auch

zu' ingende Gemeinwohlgründe berührt sah. Der Gesetzgeber

müsse in den Stand gesetzt werden, , ,aufgetretenen Mißstän-

den einer Gesetzeslage alsbald abzuhelfen, ohne daß Disposi-

t ionen der Gesetzesadressaten die Neuregelung kurz vor

ihrem Erlaß durch Ausnutzung der bisherigen Regelung un-

terlaufen können". Da das rechtsstaatl iche Gesetzgebungs-

verfahren gewisse Zeiträume erfordere, sei es zulässig, zur

sofortigen Abwehr von aufgetr-etenen Mißständen einer Ge-

setzeslage alsbald abzuhelfen5a.,,Der Gesetzgeber", heißt

es weiter, ,,muß die zur sofortigen Abwehr offensichtlicher

Gefahren und Mißstände geeigneten und notwendigen Maß-

nahmen treffen können."

47 Vgl .  oben Fn.  42 und 43.
4E Art .  105 Abs.  3 GG i .V.m. Art .  106 GG.
49 Etwa P. Haas (Fn.  7) ,  S.  38:  K.  H.  Fr iauf 'BB'1972,676: F '  Land-

wehrman, ZRP 
'1973, 8f i Rupp'u. Brünneck' BVerfGE 32, S' 

^129,

137,  Sondcrvotum zu BVerfG vom 2010.1971, BVerfGE 32'

1 1 1  f f .
50 Il. Mohl. Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des

Rechtsstaats,2.  Auf lage,  1844,1- Bd. ,  S.  36'  z i l ier tnachK'  Sobota
( F n . 2 8 ) ,  S . 3 1 7 .

51 So auch St .  l (e inheimer (Fn.  7) ,  S.  22'

52 ln d iese Richtung auch H. Holrn,  IFuSt Heft  Nr.  269,  S.  69:  ctwas

schwächer: H. l+1. Scheerbarth,Die Anwendung von Gesetzcn auf

früher entstandene Sachverhalte (Sogenannte Rückwirkung von

f , J

54

Gese tzen ) .  1961 ,68  f f .
K .T ipke  (Fn .  18 ) ,  S .  365 .
Der Gedankc der Sofor tmaßnahme wohnte auch schon einer der

f rühen Entscheidungen des Ersten Senats inne,  BVerfG'  20 7 '

1  954 ,  BVe r fGE  4 ,  7  ,  27
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Die Abwehr plötzl ich auftretender Gefahren mag als wichti-
ger Grund des gemeinen Wohls eine l lückwirkung grundsätz-

l ich legit imieren können. Nur lagen hier die Voraussetzungen
dieses Ausnahmegrundes nicht vor. Anders als im Jahre 1996
der Erste Senat hat der Zweite Senat weder den Ankündi-
gungseffekt näher definiert noch hinterfragt, ob die Rückwir-
kung zur Vermeidung des Ankündigungseffekts überhaupt
geeignet und erforderlich war. Der Erste Senat hatte in einer

Entsiheidung vom 15. 10. 1996ss eine Rückbeziehung der

Anderung von Bindungsfristen für öffentlich geftirderten

Wohnraum weit vor den eigentl ichen Gesetzesbeschluß im

Interesse einer Vermeidung von Ankündigungseffekten gebil-

ligl. In diesem Fall konnte allerdings der angestrebte Effekt,

Engpässe im Bereich verbilligten Wohnraums zu verhindern,
durch die Rückbeziehung noch erreicht werden. Es soi l  hier
nicht diskutiert werden, ob die Entscheidung des Ersten Se-
nats im Ergebnis r icht ig war, jedenfai ls hat sie Vorgaben

für den Umgang mit Ankündigungseffekten gemacht. Nichts
davon f indet sich in der Entscheidung des Zweiten Senats
vom 3. 12. 1997. Dabei war die auf den 25. 4.1'996 rückwir-

kende Streichung der Sonderabschreibungen ungeeignet, die
Fehlleitung von Kapital in den Schiffsbausektor im nachhin-

ein zu verhindern. Die zwischen dem Regierungsbeschluß
und der Verkündung des Jahressteuergesetzes 1997 ge'

schlossenen Verträge waren zivi lrechtl ich wirksam und muß-
ten eingehalten werden. Der der Neuregelung zugrundelie-
gende Zweck,,,wirtschaft l ich unsinnige" Entrvicklungen zu

stoppen, konnte also für die Vergangenheit gar nicht mehr
er re ich t  werden.  E ine  Verha l tens(um) lenkung is t  immer
nur  p ro  fu tu ro  mög l ich i " .

Im ubrigen handelte es sich auch nicht um einen akut aufge-
tretenen Mißstand. Der Bundesregierung rvird die Erkennt-
nis, daß die Schiffsbausubvr:nt ionen rvirtschaft l ich unsinnig
waren,  n ich t  e rs t  am 25. .4 .  des  Jahres  1996 zu te i l  geworden

seinsT. Die zweifelhafte Effrz. ienz von Sonderabschreibungen
als Wirtschaftsfärderungsinstrument kann bereits seit  gerau-

mer Zeit als Al lgemeingut volkswirtschaft l icher Forschung
bezeichnet werden58. Daß durch die Sonderabschreibungen
aufschiffsbetei l igungen zudem in erster Linie die Schiffsbau-
industr ie in Fernost subventioniert wurde, rvar ebenso be-

kannt wie die Ent-stehung unrentabler Überkapazitäten5e.
Der Gesetzgeber hat sich dennoch nicht abhalten lassen, eine

bereits seit  geraumer Zeit zrveifelhafte Sonderabschrei-
bungsmöglichkeit durch das Standortsicherungsgesetz aber-

mals zu verlängern. Was aber noch schwerer wiegt: Er hat

diese Regelung nicht beizeiten abgeschafft ,  sondern sich

durch sein Abwarten dann plötzl ich in einen derart igen Zug-

zwang gesetzt,  daß er in halt losem Aktionismus noch nicht

einmal lünf Tage, geschweige denn die ordnungsgemäße
Durchführung des Gesetzgebungsverfahrens abwarten konn-

te, um den von ihm init i ierten rvirtschaft l ich unsinnigen

Schiffsbetei l igungsmodellen ein Ende zu setzen. Dabei rvar

der Gesetzgeber, rvei l  er bereits zuvor hätte erkennen kön-

nen, daß die steuerl ichen Schiffsbauvergünstigungen zu ge-

samtwirtschalt l ich unsinnigen Ergebnissen [ührten, nicht ge-

hindert,  zeitnah zu reagieren. Die Durchsetzung des Steuer-
rechts mit Sozialzwecken erlbrdert die ständige Kontrol le der

angestrebten Zwecke. Hat der Gesetzgeber ein sofort iges

Flandeln versäumt, so kann er später nicht mit einem durch

den - ihm im übrigen bekannten - langwierigen Gesetzge-

bungsprozeß begründeten ..Nachholinteresse"t '( '  die Rück-
wirkung rechtfert igen, sondern ist nur bcrechtigt '  für die Zu-

kunft Abhil fe zu schaffen.

Entsch ieden von der  I Iand zu  rve isen is t  fe rner jede Form von

!1i{Jbrauchsvorwurf,  von der auch die Dezision des Verfas-

sungsgerichts nicht frei ist,  rvenn sie dem Steucrpfl icht igcn
die,.Ausnutzung' d{)r Begünstigungstatbestände vorhdlt.  l ls
ging hier nicht um dir:  schnelle Schl ießung eines von f indigen

Beratern enttarnten Steuerschlupflochs, bei der t :s viel leicht

noch ve rtretbar wärrt,  zur Vermeidung von Ankündigungsef-

fektcn schnell und überraschend zu handeln. Nein, es han-
delte sich um ein vom Gesetzgeber in voller Absicht geschaf-
fenes Steuersparmodell. Der Gebra-uch geltender Gesetze
kann aber nicht mißbräuchlich seino'.

So lassen sich die ,,zwingenden Gründe des gemeinen Wohls"
auf den Steuerausfall reduzieren, der dadurch hervorgerufen
worden wäre, daß sich die durch die Abschaffung der Son-
derabschreibungen erwarteten Mehreinnahmen ohne die
Rückbeziehung des Stichtags aufgrund des Ankündigungsef-
fekts erst mit zeitlicher Verzögerung eingestellt hätten. Der
Steuerausfall gibt aber ebenfalls keinen .zwingenden Grund
des gemeinen Wohls' ab, denn eine Gefahr für die Haushalts-
situation stand kaum zu befürchten angesichts der ver-
gleichsweise geringen Steuermehreinnahmen aus der Strei-
chung der Sonderabschreibungen von lediglich 75 Mio. DM
D . a .  - - .

l l l .  Fazit
Die Empörung - dies legen schon die ersten Stimmen in der

Tagespiesse iahe63 - wird in den fünf Tagen zwischen dem

angekündigten 30. 4. und dem dann Gesetz gewordenen

25. -1. gipfeln. Das wirkl ich Empörende sind jedoch nicht die-

se fünfTage, sondern ein Gesetzgeber, der nicht in der Lage

ist,  ein demokratisches Gesetzgebungsverfahren abzuwar-

ten, sondern gesetzl iche Zusagen im nachhinein bricht '  und

ein Verfassungsgericht, das diesem eindeutig f iskal isch moti-

vierten Vorgehen die berechtigten lnteressen der Steuer-

pl l icht igen an steuerl icher Planungssicherheit opfert.  i \ber

die Entscheidung des Verfassungsgerichts gibt nicht nur An-

Iaß zu Krit ik, schl ießl ich schürt sie die Hoffnung auf einen

sachgerechteren, an der I landlung des Steuerpfl icht igen ori-

entierten Rückrvirkungsbegrif f  für das Steuerrecht '  I l rkennt

doch das Verfassungsgericht erstmals ausdrückl ich an' daß

auch während des noch laufenden Veranlagungszeitraums

lnvesti t ionsentscheidungen vertrauensrechtl . ich bereits ab-

geschlossen sein können. Anlaß zur Hoffnung auf einen auch

im Ergebnis verbesserten Vertrauensschutz gibt die Ent-

scheidung dennoch nicht. Was dem Steuerpfl icht igen auf

der Tatbestandsseite gegeben wird, wird ihm auf der Rechts-

lolgenseite genommen, wenn im Gegenzug die Anforderun-
gen an die bisher restr ikt iv gehandhabten Ausnahmen vom

Verbot des Eingri f fs in abgeschlossene Sachverhalte herun-

tergeschraubt werden.
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